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FU-Mitteilungen
Bekanntmachung des Präsidiums

 Die  Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend  und  Wissen-
 schaft  hat  mit  Schreiben  vom  31.  Juli  2012  ihre  Zustim-
 mung  zur  Einrichtung  des  Bachelorstudiengangs  Politik-
 wissenschaft bis zum 31.  März 2013 verlängert.
012 vom 03.08.2012
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Zugangssatzung für die Bachelorstudiengänge

 des  Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Er-
 probungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom
 27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.
 §  8  Abs.  2  Nr.  1  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den
 Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zulassungs-
 beschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hochschulzulas-
 sungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.
 S.  393),  zuletzt  geändert  am  20.  Mai  2011  (GVBl.
 S.  194),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs
 Biologie,  Chemie,  Pharmazie  der  Freien  Universität
 Berlin am 11.  Juli 2012 folgende Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  8  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG  für  folgende  Studien-
 gänge  des  Fachbereichs  Biologie,  Chemie,  Pharmazie
 der Freien Universität Berlin:

 1.  Bachelorstudiengang Biologie

 2.  Bachelorstudiengang  mit  dem  Kernfach  Biologie
 (90  Leistungspunkte)

 3.  Bachelorstudiengang Chemie

 4.  Bachelorstudiengang  mit  dem  Kernfach  Chemie
 (90  Leistungspunkte)

 und

 5.  Bachelorstudiengang Biochemie.

 §  2

 Auswahlquote

 Es  werden  60  %  der  nach  Berücksichtigung  der  Vorab-
 quoten  verfügbar  gebliebenen  Studienplätze  durch  das
 in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren  vergeben
 (Hochschulquote).

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 Zugangsvoraussetzung  für  die  Bachelorstudiengänge
 gemäß  §  1  ist  jeweils  die  Allgemeine  Hochschulreife
 oder  eine  sonstige  gesetzlich  vorgesehene  Studien-
 berechtigung.

 §  4

 Auswahlverfahren, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  Für  die  Bachelorstudiengänge  gemäß  §  1  gelten
 folgende Auswahlkriterien:

 1.  Der  Grad  der  in  der  Hochschulzugangsberechtigung
 ausgewiesenen  Qualifikation  (Durchschnittsnote)  (§  8
 Abs.  3 Nr. 1 BerlHZG),

 2.  die  Gewichtung  von  Fächern  der  Qualifikation,  die
 über  die  fachspezifische  Motivation  und  Eignung  Aus-
 kunft geben (§  8 Abs.  3 Nr. 2 BerlHZG),

 3.  die  Art  einer  studiengangsrelevanten  Berufsausbil-
 dung,  Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit,  die
 über  die  besondere  Eignung  für  den  jeweiligen
 Bachelorstudiengang  Aufschluss  geben  kann  (§  8
 Abs.  3 Nr. 4 BerlHZG),

 4.  nach  Vorbildungen  aufgrund  des  erfolgreichen  Be-
 suchs  eines  besonderen  studienvorbereitenden  Kur-
 ses  einer  Schule  oder  Hochschule  (§  8  Abs.  3  Nr.  5
 BerlHZG).

 (2)  Es  wird  eine  Rangliste  gebildet.  Sind  n  Studien-
 plätze  zu  vergeben,  werden  diese  an  die  n  Bewerberin-
 nen  und  Bewerber  mit  den  niedrigsten  Ranglistenwerten
 vergeben.  Bei  Ranggleichheit  wird  die  Rangfolge  gemäß
 §  8a BerlHZG ermittelt.

 1.  Die  Ranglistenwerte  (RW)  werden  nach  folgender
 Formel  bis  auf  zwei  Nachkommastellen  genau  be-
 rechnet:

 RW =  0,75  *  HZB  –  0,15  *  (F1  +  F2)  –  0,05  *  BE  –  0,05  *  VB

 2.  Das  in  Abs.  1  Nr.  1  genannte  Kriterium  wird  mit  75  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,75  in  der
 Formel).  Die  in  der  Formel  genannte  Variable  HZB  ist
 die  Durchschnittnote  der  Hochschulzugangsberechti-
 gung.

 3.  Das  in  Abs.  1  Nr.  2  genannte  Kriterium  wird  mit  15  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,15  in  der
 Formel).

 a)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  die  folgenden
 Fächer einbezogen:

 –  Fach  1  Mathematik,  Informatik  oder  Physik  (F1
 in der Formel),

 –  Fach  2  Biologie  oder  Chemie  (F2  in  der  Formel).

 b)  Hat  die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  das  Fach  1
 Mathematik,  Informatik  oder  Physik  gemäß
 Buchst.  a)  nachgewiesen  und  in  diesem  Fach
 auf  dem  Qualifikationsniveau  einer  Abiturprüfung
 oder  eines  vierten  Kurshalbjahres  mindestens
 11  Punkte  erreicht,  wird  der  Wert  von  F1  auf  1  ge-
 setzt.  Wird  das  Fach  nicht  nachgewiesen  oder  sind
 weniger  als  11  Punkte  erreicht  worden,  wird  der
 Wert  von  F1  auf  0  gesetzt.  Das  gilt  entsprechend
 für Fach 2.

 4.  Das  in  Abs.  1  Nr.  3  genannte  Kriterium  wird  mit  5  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,05  in  der
 Formel).  Die  Berufsausbildung,  Berufstätigkeit  oder

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 17.  Juli  2012  und  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung am 23.  Juli 2012 bestätigt worden.
FU-Mitteilungen 72/2012 vom 03.08.2012 1427



FU-Mitteilungen
praktische  Tätigkeit  müssen  studienrelevant  sein  und
 über  die  besondere  Eignung  für  den  jeweiligen
 Bachelorstudiengang  Aufschluss  geben  können.  Sie
 müssen  für  mindestens  2  Jahre  ausgeübt  worden
 sein.  Bei  einer  Teilzeittätigkeit  von  weniger  als  drei
 Stunden  täglich  im  Rahmen  eines  fünf  Werktage  um-
 fassenden  Wochenrhythmus  verlängert  sich  die  Zeit
 entsprechend.  Ist  das  Kriterium  erfüllt,  wird  der  Wert
 von  BE  auf  1  gesetzt.  Ist  das  Kriterium  nicht  erfüllt,
 wird der Wert von BE auf 0 gesetzt.

 5.  Das  in  Abs.  1  Nr.  4  genannte  Kriterium  wird  mit  5  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,05  in  der
 Formel).  Für  die  besondere  Vorbildung  werden  der
 Ergänzungskurs  „Studium  und  Beruf“  an  Berliner
 Schulen  oder  gleichwertige  Leistungen  berücksichtigt.
 Ist  das  Kriterium  erfüllt,  wird  der  Wert  von  VB  auf  1  ge-
 setzt.  Ist  das  Kriterium  nicht  erfüllt,  wird  der  Wert  von
 VB auf 0 gesetzt.

 (3)  Die  Hochschulzugangsberechtigung  und  der
 Nachweis  über  eine  ggf.  vorhandene  Tätigkeit  gemäß
 Abs.  1  Nr.  3  sind  in  beglaubigter  Form  mit  dem  Antrag
 auf  Zulassung  zum  Studium  innerhalb  der  für  diesen
 Studiengang geltenden Frist vorzulegen.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Zulassung  trifft  das
 Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Be-

 werbung  und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  Aus-
 wahlkriterien.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zuge-
 lassen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 (4)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  bis  zur  Bestandskraft  der  Entscheidung  und
 im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräftigen  Ent-
 scheidung aufzubewahren.

 §  6

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien
 Universität Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Regelung  der
 Vergabe  von  Studienplätzen  in  den  Bachelorstudien-
 gängen  des  Fachbereichs  Biologie,  Chemie,  Pharmazie
 der  Freien  Universität  Berlin  vom  4.  Juni  und  16.  Juli
 2008  (FU-Mitteilungen  22/2008,  S.  266),  geändert  am
 7.  Januar  2009  (FU-Mitteilungen  34/2009,  S.  496),  außer
 Kraft.
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Zugangssatzung für den interdisziplinären

 Masterstudiengang Judaism in Historical Context

 mit  den  Profilbereichen  „Judentum  im  hellenistisch-

 römischen  und  islamisch-christlichen  Kontext“  und

 „Modern Judaism and Holocaust Studies“

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 20.  Mai  2011  (GVBl.  S.  194),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  26.  Juli  2011
 (GVBl.  S.  378)  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fach-
 bereichs  Geschichts-  und  Kulturwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  20.  Juni  2012  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  1  BerlHZG  für  den  Masterstudiengang
 Judaism  in  Historical  Context  mit  den  beiden  Profil-
 bereichen  Judentum  im  hellenistisch-römischen  und
 islamisch-christlichen  Kontext  und  Modern  Judaism  and
 Holocaust  Studies  des  Fachbereichs  Geschichts-  und
 Kulturwissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 (Masterstudiengang).  Es  handelt  sich  um  einen  konse-
 kutiven  Masterstudiengang  gemäß  §  23  Abs.  3  Nr.  1
 Buchst. a BerlHG.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungs-
 ordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulas-
 sungstermin bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim
 Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Be-
 werbung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Mai  eines  jeden
 Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  und  die  übrigen  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  2
 und ggf. 3 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Die  Zulassung  zum  Masterstudiengang  kann  auch
 beantragt  werden,  wenn  der  in  §  3  Abs.  1  genannte  be-
 rufsqualifizierende  Hochschulabschluss  wegen  Fehlens
 einzelner  Prüfungsleistungen  noch  nicht  vorgelegt  wer-
 den  kann  und  aufgrund  des  bisherigen  Studienverlaufs,
 insbesondere  der  bisherigen  Prüfungsleistungen  zu  er-
 warten  ist,  dass  der  in  §  3  Abs.  1  genannte  berufsqualifi-
 zierende  Hochschulabschluss  vor  Beginn  des  Master-
 studiengangs  erlangt  wird  und  die  Maßgaben,  die  auf-
 grund  des  §  3  Abs.  2,  3  Voraussetzung  für  den  Zugang
 zu  dem  Masterstudiengang  sind,  ebenso  rechtzeitig  er-
 füllt  sind.  Dieser  Erwartung  wird  insbesondere  dann  ent-
 sprochen,  wenn  mindestens  2/3  des  Gesamtpensums
 bewertet  worden  sind,  die  Anmeldung  zur  Abschlussar-
 beit  vorliegt  sowie  der  Arbeitsbeginn  so  festgelegt
 wurde,  dass  eine  fristgerechte  Fertigstellung  vor  Beginn
 des  Masterstudiengangs  möglich  ist.  Die  Bewerbung
 geht  mit  der  Durchschnittsnote,  die  aufgrund  der  bisheri-
 gen  Prüfungsleistungen  aus  dem  von  der  Bewerberin
 oder  dem  Bewerber  vorzulegenden  aktuellen  Leistungs-
 und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  ermittelt  wird,  in
 das  Auswahlverfahren  ein.  Das  Ergebnis  des  berufsqua-
 lifizierenden  Hochschulabschlusses  bleibt  in  diesem  Fall
 insoweit unbeachtet.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder  gleich-
 wertiger  ausländischer  Abschluss  eines  Hochschulstu-
 diums  im  Fach  Judaistik/Jüdische  Studien  oder  im  Fach
 Geschichtswissenschaft  mit  einem  Anteil  an  Judaistik/
 Jüdische  Studien  im  Umfang  von  mindestens  60  Leis-
 tungspunkten  oder  Geschichtswissenschaft  im  Umfang
 von mindestens 60 Leistungspunkten.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  für  die  beiden  Profilbereiche
 folgende Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen:

 a)  Für  den  Masterstudiengang  mit  dem  Profilbereich
 Judentum  im  hellenistisch-römischen  und  islamisch-
 christlichen Kontext ist der Nachweis von

 –  Englischkenntnissen  im  Umfang  B2  des  Gemein-
 samen  Europäischen  Referenzrahmen  für  Spra-
 chen (GER),

 –  Hebräischkenntnissen  im  Umfang  des  Hebrai-
 cums,

 und

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
 am  6.  Juli  2012  und  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 23.  Juli 2012 bestätigt worden.
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–  Lateinkenntnissen  im  Umfang  des  Latinums  oder
 von  Griechischkenntnissen  im  Umfang  des
 Graecums

 oder  jeweils  der  Nachweis  eines  gleichwertigen
 Kenntnisstandes erforderlich.

 b)  Für  den  Masterstudiengang  mit  dem  Profilbereich
 Modern  Judaism  and  Holocaust  Studies  sind  der
 Nachweis  von  Hebräischkenntnissen  im  Umfang  des
 Hebraicums  sowie  Englischkenntnisse  im  Umfang  B2
 des  Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmen
 für  Sprachen  (GER)  oder  jeweils  der  Nachweis  eines
 gleichwertigen Kenntnisstandes erforderlich.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  die  ihren
 Studienabschluss  an  einer  ausländischen  Hochschule
 oder  gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  ist
 der  Nachweis  von  Deutschkenntnissen  zu  erbringen.
 Dies  kann  durch  das  Bestehen  der  Deutschen  Sprach-
 prüfung  für  den  Hochschulzugang  (DSH)  oder  durch
 Nachweis  eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß
 der  Ordnung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den
 Hochschulzugang  ausländischer  Studienbewerberinnen
 und  Studienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin  er-
 folgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  Nachweise  gemäß
 Abs.  1  bis  3  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf
 Antrag  werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewer-
 bungsverfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleich-
 wertigkeit  geprüft  und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden
 Nachweisen gegeben.

 §  4

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  Es  werden  80  %  der  nach  Berücksichtigung  der
 Vorabquoten  verfügbar  gebliebenen  Studienplätze
 durch  das  in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren
 vergeben  (Hochschulquote).  20  %  der  Studienplätze
 werden  auf  der  Grundlage  von  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2
 BerlHZG  vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3
 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst (§  10 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder
 Bewerbern  durchzuführenden  Gesprächs,  das  Auf-
 schluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für  den
 Masterstudiengang  geben  soll  (§  10  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  6 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr. 1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  vergeben.  Maßstab  für
 die  Auswahl  ist  die  im  Zeugnis  des  Hochschulabschlus-
 ses ausgewiesene Durchschnittsnote.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr. 2:

 a)  Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hoch-
 schulquote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 werden  nach  Abs.  2  Nr.  2  vergeben.  Die  Anzahl  der
 Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahl-
 gespräch  wird  auf  das  Dreifache  der  gemäß  Satz  1
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  begrenzt.
 Der  anzuwendende  Auswahlmaßstab  für  die  Aus-
 wahl  der  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  ist  die
 Durchschnittsnote gemäß Abs.  3 Satz  2.

 b)  Der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  werden
 Auswahlpunkte  gemäß  der  Anlage  zugeordnet.  Je
 nach  Ergebnis  des  Auswahlgesprächs  können  3,  6,
 9,  12  oder  15  Auswahlpunkte  erlangt  werden.  Die
 Auswahl  erfolgt  anhand  der  sich  aus  der  Summe
 beider  Auswahlpunktzahlen  ergebenden  Rangfolge
 in absteigender Reihe.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  des
 Fachbereichs  Geschichts-  und  Kulturwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  im  Auftrag  des  Präsidiums  der
 Freien  Universität  Berlin  bestimmt.  Sie  müssen  im
 Masterstudiengang  prüfungsberechtigt  sein  und  in
 einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur
 Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht
 zulässig.

 (6)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich  und  dauert
 ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewerber.  Zum  Aus-
 wahlgespräch  werden  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 durch  einen  der  Auswahlbeauftragten  schriftlich  unter
 Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  geladen.  Die  Ladung  ist
 rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens  10  Werktage  vor
 dem  Auswahlgespräch  abgesendet  wurde.  Über  den
 Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine  Niederschrift
 gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für  die  Beurteilung
 der Bewerberin oder des Bewerbers enthält.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Zulassung  trifft  das
 Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Be-
 werbung  und  Zulassung  –  nach  Abschluss  des  Auswahl-
 verfahrens  auf  der  Grundlage  der  im  Auswahlverfahren
 erzielten  Ergebnisse  und  der  daraus  ermittelten  Rang-
 folge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  In  der
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Regel  zum  Ende  des  ersten  Fachsemesters  sind  der
 in  §  3  Abs.  1  genannte  berufsqualifizierende  Hochschul-
 abschluss  vorzulegen  und  das  Vorliegen  der  mit  ihm
 zusammenhängenden  Voraussetzungen  nachzuweisen.
 Wird  der  Nachweis  nicht  fristgerecht  geführt,  erlischt  die
 Zulassung.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zuge-
 lassen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 (5)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  bis  zur  Bestandskraft  der  Entscheidung  und
 im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräftigen  Ent-
 scheidung aufzubewahren.

 §  6

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Regelung  der
 Vergabe  von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang
 vom  15.  April  2009  (FU-Mitteilungen  43/2009,  S.  804)
 außer Kraft.
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Anlage (zu §  4 Abs.  4 Buchst.  b)

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zur  im  Zeugnis  des  vorangegangenen  Studienabschlusses  ausgewiesenen  Durch-
 schnittsnote gemäß §  4 Abs.  3

 Durchschnittsnote  Auswahlpunkte

 1,0  50

 1,1  48

 1,2  46

 1,3  44

 1,4  42

 1,5  40

 1,6  38

 1,7  36

 1,8  34

 1,9  32

 2,0  30

 2,1  28

 2,2  26

 2,3  24

 2,4  22

 2,5  20

 2,6  19

 2,7  18

 2,8  17

 2,9  16

 3,0  15

 3,1  14

 3,2  13

 3,3  12

 3,4  11

 ab 3,5  10
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